
 
 
Antwort zur Anfrage Nr. 1499/2017 der FW-G-Stadtratsfraktion betreffend Beauftragung von 
externen Beraterbüros (FW-G) 
 
Die Anfrage wird wie folgt beantwortet: 
 
Wir fragen an: 
 
1. Für welche Leistungen, bzw. Fragestellungen hat die Stadtverwaltung Mainz in den letzten 5 

Jahren externe Büros mit Gutachten beauftragt? 
 

2. Wie hoch waren die damit verbundenen Kosten der Gutachten in den letzten 5 Jahren?  
Bitte einzelne Gutachten mit Datum auflisten. 

 
3. Wurde vorab geprüft, ob diese Gutachten ebenso von der städtischen  Verwaltung hätten 

geleistet werden können? 
a. Wenn nein, warum nicht? 

b. Wenn ja, warum wurde ein externes Büro bevorzugt? 

 
Zu den Fragen 1.-3. 
 
In den letzten 2 Jahren wurden insgesamt 8 Gutachten mit einem Auftragswert über  
50.000 € an externe Beraterbüros vergeben. Begründet waren die Vergaben wegen fehlender 
personeller Ressourcen oder mangels fachspezifischen Wissens. 
Im Einzelnen waren dies: 
 
Leistung/Fragestellung Datum Auftragswert 

(brutto) 
Begründung 

Haushaltsbefragung - Mobilitäts-
befragung 

17.12.2015 51.350,00 € Keine ausreichenden 
personellen Ressour-
cen. 

Organisationsuntersuchung 37-
Feuerwehr 

2015 - 2017 97.710,00 € Fachspezifisches Wis-
sen erforderlich/ Um-
fassende Untersu-
chung, fehlende per-
sonelle Ressourcen für 
diese Größenordnung 
(51 Beratertage) 

Verkehrssicherheitscheck an 
Mainzer Grundschu-
len/Elternbefragung 

13.01. - 
09.05.2016 

82.100,00 € Keine ausreichenden 
personellen Ressour-
cen. 

Organisationsuntersuchung zum 
Aufbau eines zentralen, strategi-
schen Immobilienmanagements 
der Landeshauptstadt Mainz. 

2016 - 2017 99.693,00 € Fachspezifisches Wis-
sen erforderlich/ Um-
fassende Untersu-
chung, fehlende per-
sonelle Ressourcen für 
diese Größenordnung 
(63 Beratertage) 



Umsetzungsorientierte Detailun-
tersuchung E-Mobilität 

12.04.2017 73.600,00 € Einsatz zweckgebun-
dener Fördermittel des 
Bundes. 

Gutachterliche Betreuung 3. Fort-
schreibung Nahverkehrsplan 

06.06.2017 91.500,00 € Keine ausreichenden 
personellen Ressour-
cen / Einsatz zweckge-
bundener Landeszu-
weisungen.  

Organisationsuntersuchung  
Abteilung Kindertagesstätten und 
Kindertagespflege (51.03) 

2017 - 2018 80.830,00 € Umfassende Untersu-
chung, fehlende per-
sonelle Ressourcen für 
diese Größenordnung 
(61,75 Beratertage) 

Organisationsuntersuchung „Ef-
fektives Infrastrukturmanagement 
im Stadtplanungsamt“ 

2017 - 2018 99.693,00 € Fachspezifisches Wis-
sen erforderlich/ Um-
fassende Untersu-
chung, fehlende per-
sonelle Ressourcen für 
diese Größenordnung 
(64 Beratertage) 

 
 
4. Gibt es Vorgaben oder Richtlinien für die Vergabe von Aufträgen für Beratungsleistungen 

oder Gutachten?  
Wenn ja, bitte um Erläuterung. 

 
 
Zu Frage 4. 
 
Folgende Vorgaben sind bei der Vergabe von freiberuflichen Leistungen zu beachten: 
 

 Oberhalb des Schwellenwertes nach § 106 GWB (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschrän-
kungen) von derzeit 221.000,00 €/netto, sind öffentliche Aufträge nach der „Verord-
nung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (VgV)“ zu erteilen.    

 
 Unterhalb des Schwellenwertes ist nach § 22 GemHVO und den hierdurch erlassenen 

Verwaltungsvorschriften, die die verpflichtende Anwendung von verschiedenen Verga-
beordnungen regeln, zu verfahren. Hier gilt grundsätzlich, dass 3 Vergleichsangebote 
einzuholen sind. 
 

 
 
 
Mainz, 31. Januar 2018 
 
 
gez. 
Michael Ebling 
Oberbürgermeister 


